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kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 06.09.2023

Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU
Frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit - § 4 Abs. 1 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Witten,

wir stimmen der vorliegenden Planung unter folgenden Auflagen zu: Vor dem Beginn von 
Erdarbeiten im Teilgebiet B in Bereichen, wo tiefere Bodeneingriffe (ca. 30 cm Tiefe oder 
mehr) oder der Abtrag von Mutterboden durchgeführt werden sollen (z.B. für Kabelgräben, 
Konverterstationen, Wegetrassen u.ä.), müssen die Flächen durch das Archäologische 
Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene Denkmale geborgen und doku-
mentiert werden. Grundsätzlich ist außerdem in allen Teilgebieten auf eine möglichst ein-
griffsarme Bauweise (z.B. keine Planierarbeiten) und während des Baus nach Möglichkeit 
auf das Einhalten fester Fahrgassen zu achten, um die Bodenbelastung so gering wie 
möglich zu halten.

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Absprache möglichst frühzeitig getroffen werden sollte, damit keine Ver-
zögerungen im sich anschließenden Bauablauf entstehen. Die Kosten sind vom Verursa-
cher zu tragen. 

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr 
Christoph Unglaub (Tel.: 04551 - 8948674; Email: christoph.unglaub@alsh.landsh.de).

Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdarbeiten zu erwarten. 

Bei den überplanten Flächen des Teilgebietes B handelt es sich um Stellen, von denen 
bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden. Das archäologische Interessengebiet in diesem Bereich dient zur Orientierung, 
dass mit einem erhöhten Aufkommen an archäologischen Denkmalen zu rechnen ist und 
das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein bei Maßnahmen beteiligt werden 
muss.

Für die überplanten Flächen liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der 
weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird. Die Flächen liegen im Umfeld 
mehrerer Grabhügel, die in der Archäologischen Landesaufnahme verzeichnet sind. In 
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diesen überplanten Flächen sind Funde von Objekten mit archäologischem oder kulturhis-
torischem Wert, die bisher noch nicht nachgewiesen wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vorhanden 

Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit sein.

Erdarbeiten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der Ge-
nehmigung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein. 

Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit denen des Denkmalschutzes stehen 
aus unserer Sicht an dieser Stelle keine Gründe des Denkmalschutzes einer Genehmi-
gung entgegen. Sie ist daher gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH zu erteilen. 

Die Genehmigung wird mit Auflagen in Form von archäologischen Untersuchungen gem. § 
13 Abs. 4 DSchG SH versehen, um die Beeinträchtigungen von Denkmalen zu minimie-
ren. Das Denkmal kann der Nachwelt zumindest als wissenschaftlich auswertbarer Daten-
bestand aus Dokumentation, Funden und Proben in Sinne eines schonenden und werter-
haltenen Umgangs mit Kulturgütern (gem. §1 Abs. 1 DSchG SH) und im Sinne des Doku-
mentationsauftrags der Denkmalpflege (gem. §1 Abs. 2 DSchG SH) erhalten bleiben. 

Eine archäologische Untersuchung ist vertretbar, da die vorliegende Planung unter Einhal-
tung der Auflagen umgesetzt werden kann. Die Konfliktlage zwischen vorliegender Pla-
nung und zu vermutenden Kulturdenkmalen wird dadurch gelöst, dass archäologische Un-
tersuchungen an den Stellen durchgeführt werden, an denen Denkmale zu vermuten sind. 

Der Verursacher des Eingriffs hat gem. § 14 DSchG SH die Kosten, die für die Untersu-
chung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denk-
mals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen.

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder fin-
det, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski Anlage: 2 Auszüge aus der Archäologischen Landesaufnahme
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 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1003 
 

Eingereicht am: 
31.08.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 43 Wasserwirtschaft 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Thorsten Neck 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Begründung, Seite 30, letzter Absatz, Satz 3 
und Seite 31, 2. Absatz: Die Bille fließt hier 
nicht! Die Aussagen sind zu prüfen und zu 
korrigieren/streichen. Ggf. weitere "copy an 
paste"- Aussagen bitte prüfen. 

Seite 31, "Anlagenbedingte Auswirkungen" 
und Seite 44, "... sachgerechter Umgang mit 
Abwässern..." und Seite 52,, "Ver- und 
Entsorgung" Satz 2 : Bei geplanter 
Versickerung des Niederschlagswassers ist 
der Nachweis einer unschädlichen, 
vollständigen Versickerung am Ort der 
Anfallstelle zu führen (vgl. Seite 51, letzter 
Satz). 

Seite 52 "Stromleitungen": bei Errichtung 
neuer Leitungen, Wege und anderer 
Infrastruktur sind evtl. notwendige 
Gewässerquerungen genehmigungspflichtig, 
dazu ist die Schadlosigkeit der Querung 
hinsichtlich u.a. Auflast, Unterhaltung 
nachzuweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1001 
 

Eingereicht am: 
31.08.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 53 Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Thorsten Neck 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 
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Dokument: Gesamtstellungnahme 

Brandschutz:  

Gegen die Realisierung des o.g. 
Flächennutzungsplanes bestehen aus der 
Sicht des vorbeugenden Brandschutzes 
keine grundsätzlichen. Voraussetzung ist, 
dass ein Abstand von mindestens 30,00m zu 
ggf. vorhandenen Waldflächen eingehalten 
wird. 

Ich gehe davon aus, dass gem. Punkt 4.5. 
die weiteren Belange des Brandschutzes 
(z.B. Löschwasser, Brandgassen, 
Zuwegung) im Rahmen der Aufstellung von 
Bebauungsplänen berücksichtigt werden. 
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 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1008 
 

Eingereicht am: 
01.09.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 52 Planung und Verkehr 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Thorsten Neck 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Brandschutz: 

Gegen die Realisierung des o.g. 
Flächennutzungsplanes bestehen aus der 
Sicht des vorbeugenden 

Brandschutzes keine grundsätzlichen 
Bedenken. Voraussetzung ist, dass ein 

Abstand von mindestens 30,00m zu ggf. 
vorhandenen Waldflächen eingehalten wird. 

Ich gehe davon aus, dass gem. Punkt 4.5. 
die weiteren Belange des Brandschutzes 
(z.B. 

Löschwasser, Brandgassen, Zuwegung) im 
Rahmen der Aufstellung von 
Bebauungsplänen 

berücksichtigt werden. 
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 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1012 
 

Eingereicht am: 
12.09.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 55 Naturschutz 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Heidi Riecken 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 
Datei: 1._Änd._FNP_Rümpel_Fläche_A_ohne_Grünzug.JPG 

Als Ergänzung zur Stellungnahme die Fläche 
A mit dem regionalen Grünzug. 

 

 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1013 
 

Eingereicht am: 
12.09.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 55 Naturschutz 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Heidi Riecken 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Die Gemeinde Rümpel plant die Ausweisung 
von Sondergebiete mit der Zweckbestimmung 
„Photovoltaik“ und hat hierzu drei Flächen (A, 
B, C) innerhalb des Gemeindegebietes 
vorgesehen. 

Ein Abgleich mit den Hinweisen und Kriterien 
des Solar-Erlasses vom 01.09.2021 
(Grundsätze zur Planung von großflächigen 
Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich) 
hat ergeben, dass hierbei Flächen mit 
Ausschlusswirkung sowie Flächen mit 
besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis 
zu berücksichtigen sind. 

Die Flächen B und C liegen vollständig bzw. 
teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. 
Bei diesen beiden Flächen sind darüber 
hinaus eine Vielzahl weiterer Kriterien zu 
berücksichtigen, wie z.B. 
Biotopverbundachse (C), sowie 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft.  

Bei einer Lage in einem Regionalen Grünzug 
(Flächen B und C und der nördliche Teil von 
Fläche A) handelt es sich um ein 
Ausschlusskriterium gemäß Solar-Erlass. Bei 
den Flächen B und C stehen für eine 
Ausweisung als Sondergebiete erhebliche 
naturschutzrechtliche Bedenken entgegen. 
Diese Flächen stehen daher nicht für eine 
Entwicklung von Solar-Freiflächenanlagen zur 
Verfügung. 
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Nach Abwägung und Berücksichtigung der 
naturschutzrechtlich relevanten 
Fragestellungen, kann lediglich für eine 
Teilfläche der Fläche A eine Zustimmung für 
die Ausweisung als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ erteilt 
werden. Da der nördliche Teilbereich der 
Fläche A innerhalb eines regionalen 
Grünzuges liegt, ist dieser Bereich von der 
Ausweisung freizuhalten. Dies entspricht 
zudem den weiteren Anforderungen des 
Erlasses bei der Entwicklung von Solar-
Freiflächenanlagen, wonach einzelne und 
benachbarte Anlagen eine Gesamtlänge von 
1000 Metern nicht überschreiten sollen. 

In der Anlage findet sich ein Kartenauszug, 
der die Lage des regionalen Grünzuges in der 
Fläche A abbildet. 

Hinweis: 

Bei der Gestaltung und Entwicklung von 
Solar-Anlagen, sind die Kriterien des Solar-
Erlasses, sowie weitere Kriterien für eine 
naturverträgliche Gestaltung von Solar-
Freiflächenanlagen des KNE 
(Kompetenzzentrum Naturschutz und 
Energiewende) zu berücksichtigen. 
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ID: 1010 
 

Eingereicht am: 
12.09.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 51 Hochbau und Gebäudewirtschaft 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Heidi Riecken 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Untere Denkmalschutzbehörde: 

Bezugnehmend auf das o.g. Vorhaben 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu den Kulturdenkmalen in der 
Nachbarschaft der Plangebiete ist ein 
ausreichender Abstand vorhanden. Es ist 
nicht von einer wesentlichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

Die Stellungnahme des Archäologischen 
Landesamtes vom 6. September 2023, 
bezüglich der Archäologischen 
Interessengebieten im Plangebiet, ist bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen. 
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 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1014 
 

Eingereicht am: 
15.09.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Kreis Stormarn 
Abteilung: FD 45 Abfall, Boden und Grundwasserschutz 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Heidi Riecken 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Unteren Bodenschutzbehörde 

Gegenüber dem vorliegenden Entwurf der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Rümpel bestehen Seitens der 
unteren Bodenschutzbehörde (uBB) keine 
Bedenken. 

I. Nachsorgender Bodenschutz: 

Mit Stand vom obigen Datum liegen für die 
von der Planung betroffenen Flurstücke 
keine Eintragungen in das Boden- und 
Altlastenkataster des Kreises Stormarn als 
altlastenverdächtige Fläche, Altstandort, 
Altablagerung oder Sonstige vor. 

 

II. Vorsorgender Bodenschutz: 

Um die Belange des vorsorgenden 
Bodenschutzes zu berücksichtigen, wird der 
Planungserlass des MELUND vom 
21.09.2021 „Grundsätze zur Planung von 
großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im 
Außenbereich“ herangezogen. 

Danach hat die Errichtung, der Betrieb und 
der Rückbau einer Solar-Freiflächenanlage 
bodenschonend zu erfolgen. 

Konkrete Maßnahmen zum Schutze des 
Bodens sind in der weitergehenden 
Bauleitplanung zu beschreiben. 
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05.09.2023 

An das Büro 

Planlabor Stolzenberg 

St. Jürgen-Ring 34 

23564 Lübeck 

stolzenberg@planlabor.de                                    
 

 

Betreff: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 

Bezug: Ihr Schreiben vom 14.08.2023 

 

Sehr geehrter Herr Stolzenberg, 

 

NABU und BUND bedanken sich für die Möglichkeit zur Teilnahme an dem obigen Verfahren und neh-

men wie folgt dazu Stellung:  

 

Folgende Aspekte möchten wir zu bedenken geben: 

 

1. Zu den drei Teilgebieten: 

 

Von den drei Teilgebieten ist aus unserer Sicht nur das Teilgebiet A (westlich BAB 21, südlich Hölten-

klinken) geeignet für die Anlage eines Solarparks.  
Teilgebiet B ist bereits im Rahmenkonzept als nicht geeignet eingestuft worden (EP 6 und EP 7). Das 

Gebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet und in einem Regionalen Grünzug. Dieser verbindet die Ge-

wässer Süderbeste und Sylsbek und ist – abgesehen von der Bahnlinie – unzerschnitten. Hier sollte 

nicht eingegriffen werden. 

Das Teilgebiet C lieg im Bestetal und damit in einem Vorranggebiet für den Naturschutz und in einem 

Regionalen Grünzug. Der Talraum der Beste ist auch für die Erreichung des guten ökologischen Zu-

stands oder des guten ökologischen Potenzials nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wichtig, da Maß-

nahmen dort umzusetzen sind. Das Gebiet wurde bereits im Rahmenkonzept als nicht geeignet bewer-

tet. Dieser Bewertung schließen wir uns an.  

 
Daher sollte der F-Plan lediglich im Teilgebiet A geändert werden. 

 
2. Zum Teilgebiet A: 

 

Das Teilgebiet A liegt mit seinem nördlichen Teil in einem Regionalen Grünzug. Dieser erstreckt sich 
vom Norderbestetal bis in diesen Bereich des Süderbestetales. Laut Entwurf des Regionalplans (2023) 

liegt die gesamte Nordfläche im Regionalen Grünzug. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 

dass die Süderbeste eine Hauptverbundachse und ein Vorranggewässer darstellt. Sie ist ein weitge-

hend natürlich erhaltenes Fließgewässer und erfüllt laut Landschaftsrahmenplan die Voraussetzungen 

für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet. Ihr Talraum sollte nach Süden durch eine Waldflä-

che und / oder eine Sukzessionsfläche großzügig abgeschirmt werden. Sämtliche Ausgleichsmaßnah-

men sollten in diese Fläche gelegt werden. 
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3. Zur Faunistischen Potentialabschätzung für das Teilgebiet A: 

 

Das vorgelegte Gutachten erfüllt nicht die Ansprüche, die die Naturschutzverbände für diese Planung 
für erforderlich halten. Es gibt fast keine Aussagen zu gefundenen Arten, sondern es sind lediglich Ver-

mutungen aufgrund der vorhandenen Strukturen aufgelistet. Hier müssten konkrete Zahlen vorgelegt 

werden, z.B. dazu, welche Brutvögel es tatsächlich im Gebiet gibt, zu welchen großräumigen Revieren 

das Gebiet gehört, welche Fledermauspopulationen zu finden sind, usw.. In der vorgelegten Form ist 

die Begutachtung nicht ausreichend.  

 

Unsere Anregungen hinsichtlich der Gestaltung der Anlage (siehe unser Schreiben vom 20.04.2023) 

erhalten wir aufrecht. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

                    

 

  Dr. Ulrike Graeber                                                                Klaus Graeber  

     



 
 

AG-29 
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein 

Landesnaturschutzverband - AG Geobotanik - Landesjagdverband 

Landessportfischerverband - Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer 

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Verein Jordsand 

Tel.: 0431/93027,    Fax: 0431/92047,    eMail: AG-29@LNV-SH.de,    Internet: www.LNV-SH.de 

 

AG-29, Burgstraße 4, D - 24103 Kiel 

 
Planlabor Stolzenberg 
St. Jürgen-Ring 34 

23564 Lübeck 
 

 

 

Ihr Zeichen / vom  Unser Zeichen / vom Kiel, den 14. September 2023 
                  11.08.2023 Pes / 808 / 2023 
 

 

Gemeinde Rümpel 

Flächennutzungsplan Neuaufstellung, 1. Änderung 
Teilgebiet A: westlich der Autobahn (A21), nördlich der südlichen Gemeindegrenze, östlich 

der Straße „Bockhorn“, südlich der Dorfstraße; 
Teilgebiet B: nördlich der südlichen Gemeindegrenze, südwestlich des Rohlfshagener 

Weges, parallel zur Bahntrasse; 

Teilgebiet C: östlich der Autobahn (A21), südlich der nördlichen Gemeindegrenze, westlich 

der Straße „Brookredder“, nördlich des Klinkener Weges 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

(1) BauGB 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung, zu dem die 

in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände wie folgt Stellung nehmen. 
 

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hinsichtlich des 

Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 2 (4) und § 2a (2) 

BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards. 
 

Da insbesondere die Teilbereiche B und C Flächen mit Schutzstatus bzw. Flächen des 

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems in Anspruch nehmen, wird die Planung kritisch 

gesehen. 

 

Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. 

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

Gez.  

Achim Peschken 
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1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rümpel  
 
 
Sehr geehrte Frau Witten, 
 
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 
  
Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  
  
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 
  
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
    
  
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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Gemeinde Rümpel 
1. Änderung des Flächennutzungsplans 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
Hier: Mit dem Fernstraßen-Bundesamt abgestimmte Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Niederlassung Nord, der Autobahn GmbH des Bundes, nimmt zu dem uns einge-

reichten Planverfahren wie folgt Stellung: 

Durch das geplante Teilgebiet B ergeben sich keine Betroffenheiten der Belange der Au-

tobahn GmbH des Bundes. 

 

Allgemeine Hinweise  

• Längs von Bundesautobahnen (BAB) dürfen gemäß § 9 Abs. 1 FStrG Hochbauten 

jeder Art, auch Beleuchtungsanlagen, in einer Entfernung bis zu 40 Meter ge-
messen vom äußeren befestigten Rand der Fahrbahn nicht errichtet werden. 

Die Anbauverbotszone gilt gleichwohl für die Auffahr- und Abfahräste der Bun-

desfernstraßen. Dies gilt auch für Abgrabungen und Aufschüttungen größeren 

Umfangs. Nebenanlagen sind ebenfalls auf der nicht überbaubaren Grund-

stücksfläche sowie innerhalb der 40 m-Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 

FStrG nicht zulässig. 

• Gemäß § 9 Abs. 8 FStrG kann das Fernstraßen-Bundesamt im Einzelfall Ausnah-

men vom Anbauverbot gemäß § 9 Abs. 1 FStrG zulassen. 

• Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen bauliche Anlagen der Zustimmung des Fern-

straßen-Bundesamtes, wenn sie längs der Bundesautobahnen in einer Entfer-

nung bis zu 100 Meter, gemessen vom äußeren befestigten Rand der Fahrbahn, 

errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 

• Aufgrund der Änderung des § 2 EEG liegen die Errichtung und der Betrieb von 

Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien im überragenden 

Die Autobahn GmbH des Bundes · Heidenkampsweg 96-98 · 20097 Hamburg 

Planlabor Stolzenberg  

St. Jürgen-Ring 34  
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öffentlichen Interesse. Die erneuerbaren Energien sollen als vorrangiger Belang 

in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

Hinsichtlich der Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen in der Anbau-

verbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG sind daher Privilegierungen möglich, sodass 
die Inanspruchnahme der 40 m-Anbauverbotszone, gemessen vom äußeren 

Rand der befestigten Fahrbahn, bei einer Vielzahl von Vorhaben i. S. d. § 9 Abs. 

8 FStrG möglich ist. Um die Vereinbarkeit mit den in § 9 Abs. 3 FStrG aufgezähl-

ten straßenrechtlichen Belangen und das Maß einer möglichen Inanspruch-

nahme feststellen zu können, bedarf es immer einer Bewertung der konkreten 

Umstände des Einzelfalls. Daher sind im Flächennutzungsplan die gesetzlichen 

Anbauzonen des § 9 FStrG, 40 m-Anbauverbotszone und 100 m-Anbaube-

schränkungszone, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahr-

bahn, zeichnerisch darzustellen. Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenan-
lagen stellt grundsätzlich ein Allgemeinwohlinteresse dar, das zugleich eine 

Ortsgebundenheit aufweist. 

Wir bitten ebenfalls um die Aufnahme dieses Hinweises, um den Vorhabenträ-

gern aufzuzeigen, dass ein Abweichen vom grundsätzlichen gesetzlichen Verbot 

insbesondere bei der Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen möglich 

sein kann, dies jedoch nicht von einer gesonderten Antragstellung, ggf. im Rah-

men der Beteiligung des Fernstraßen-Bundesamtes im Baugenehmigungsver-

fahren, entbindet. 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ggfls. 

eine vertragliche Rückbauverpflichtung sowie eine selbstschuldnerische Bürg-
schaft mit der Autobahn GmbH des Bundes für den Fall von kollidierenden Aus-

bauabsichten in der Anbauverbotszone abgeschlossen werden muss sowie die 

Ausnahmegenehmigung gem. § 9 Abs. 8 FStrG für diesen Fall auch unter dem 

Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden kann. 

• Wegen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der o.g. Punkte muss 

der Abstand zwischen der BAB und der PV-Anlage in einem Verwaltungsverfah-

ren für die Erteilung einer Befreiung geklärt werden; eine Überbauung der An-

bauverbotszone kann insoweit zum jetzigen Zeitpunkt dem Grunde nach zuge-

sagt werden. 

• Der Aufprallschutz für abkommende Fahrzeuge gemäß den Richtlinien für pas-

siven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) muss ge-

währleistet werden. 

• Bei der Errichtung von Werbeanlagen ist darauf zu achten, dass die Verkehrssi-

cherheit auf der BAB nicht beeinträchtigt wird. Die Errichtung von Werbeanla-

gen, auch temporärer Natur im Zuge von Bauarbeiten, bedarf ebenso der Ge-

nehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. Werbeanlagen, 
die den Verkehrsteilnehmer ablenken können und somit geeignet sind die Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet wer-

den. Hierbei genügt bereits eine abstrakte Gefährdung der Sicherheit und Leich-

tigkeit des Verkehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen. 

• Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auf der BAB durch die Blendwirkung 

der geplanten Photovoltaik-Anlagen ist zu verhindern. Dies ist durch ein geeig-

netes Gutachten oder einen anderen wissenschaftlich fundierten Nachweis zu 

belegen. 
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• Zur Brandvermeidung und Brandbekämpfung im Falle eines Brandes sind 
schlüssige Ausführungen, ohne gesteigerte Risiken für die straßenrechtlichen 

Belange (insb. zur Zuwegung zu der Anlage), vorzutragen. 

• Bezüglich der möglichen Errichtung von Zäunen wird auf § 11 Abs. 2 FStrG ver-

wiesen. Danach dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere mit 

dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, 

wenn sie die Verkehrssicherheit (konkret) beeinträchtigen. Soweit sie bereits 

vorhanden sind, haben die Eigentümer ihre Beseitigung zu dulden. Die Einord-

nung der Zaunanlage unter § 11 FStrG oder ggf. unter § 9 FStrG bedarf der kon-

kreten Prüfung im Einzelfall. 

 
 

Anbauverbots- / Anbaubeschränkungszone gemäß § 9 Abs. 1 und 2 FStrG 

Die 40 m-Anbauverbotszone sowie die 100 m-Anbaubeschränkungszone an der BAB A 

21 sind in der Planzeichnung nicht enthalten. Die Zonierungen sind in der Planzeichnung 

(inkl. Legende) darzustellen. 

Die Abstände gelten nicht nur vom befestigten Fahrbahnrand der BAB, sondern auch im 

Bereich der Zu- und Abfahrt der BAB (Anschlussstelle). 

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 

Wir bitten bei Neu- und Ersatzbepflanzungen folgende Abstands- und Größenvorgaben 

hinsichtlich der Bäume zu beachten: 

- Mindestabstand von Baumpflanzungen zum äußeren Fahrbahnrand der Bunde-

sautobahn 12,0 m 
- Nur Pflanzung von Bäumen II. Ordnung = Bäume, die eine Höhe von 12,0 m bis 

15,0 m erreichen 

- Bäume I. Ordnung = Bäume > 15,0 bis 20,0 m und größer nur mit entsprechen-

dem Abstand vom Fahrbahnrand 

- Grundsatz: die durchschnittliche natürliche Wuchshöhe einer Baumart = Fall-

höhe = Abstand zum Fahrbahnrand  

 

 

Diese Stellungnahme ist keine Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland, als Träger 

der Straßenbaulast, im Sinne des § 9 Abs. 7 FStrG. Hochbauten und bauliche Anlagen 

bedürfen, innerhalb der Anbaubeschränkungs- bzw. Anbauverbotszone, der Genehmi-

gung bzw. Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. 

 

Wir bitten um Beteiligung der Niederlassung Nord, der Autobahn GmbH des Bundes, im 

weiteren Verfahren. 
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Mit freundlichen Grüßen 

  

 

i.A. Uwe Lange 

TeamL Straßenverwaltung 

 

i.A. Jörg Heidsieck 

Sachbearbeiter Straßenverwaltung 

¬¬¬ 

  

 



 

Hausanschrift: Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Schanzenstraße 80, 20357 Hamburg Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken   
Tel.-Nr. +49 (40) 23908-0  BLZ 590 000 00    Konto-Nr. 590 010 20 
Fax-Nr. +49 (40) 23908-5399 IBAN DE 81 5900  0000  0059 0010 20      BIC: MARKDEF1590      
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de      Leitweg-ID: 991-11203-07 
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Außenstelle Hamburg/Schwerin 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Schanzenstraße 80, 20357 Hamburg 

Per E-Mail 
 
Planlabor Stolzenberg 
Herrn Robert Jennerich 
St. Jürgen-Ring 34 
23564 Lübeck 

Bearbeitung: Silke Gappa 

Telefon: +49 (40) 23908-164 

Telefax: +49 (40) 23908-5399 

E-Mail:  

sb1-hmb-swn@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 08.09.2023 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 256039 

57123-571pt/017-2023#276   

 

Betreff: Gemeinde Rümpel: Beteiligungsverfahren gem. § 4 (1) BauGB - Flächennutzungsplan 
Neu, 1. Änderung 

Bezug: Ihr Schreiben vom 11.08.2023 

Anlagen: 0  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Jennerich, 

 

Ihr Schreiben ist am 11.08.2023 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

 

Der Teilbereich B der 1. Änderung des neuen FNP der Gemeinde liegt beidseits der 

Eisenbahnstrecke Nr. 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf, der Teilbereich A liegt teilweise in der 

Nähe dieser Strecke und Teilbereich C liegt in einiger Entfernung. 

 

Infrastrukturbetreiberin für diese Strecke ist die DB Netz AG, eine Eisenbahn des Bundes. Belange 

des Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berührt. 



 

Seite 2 von 2 

Stellungnahme: 

 

Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz, die zu beachten oder zu 

berücksichtigen wären, sind beim EBA derzeit nicht anhängig.  

Gegen den Änderungsbereich des FNP (Teilbereiche A bis C) bestehen seitens des Eisenbahn-

Bundesamtes aus planrechtlicher Sicht daher keine Bedenken.  

 

Grundsätzliche Forderung: 

Für das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben gilt:  

 dass die baulichen Anlagen nicht die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 

Leben und Gesundheit gefährden dürfen  

 die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu wahren ist. 

 

Hinweise 

Dieser Grundsatz gilt sowohl für den Betrieb, als auch für die Phase der Errichtung von Anlagen.   

Generell sind die Abstandsflächen gem. LBauO einzuhalten. Das bedeutet allerdings nicht, dass 

aufgrund der konkreten technischen Gestalt einer Eisenbahnstrecke sowie der für den 

Bahnbetrieb zu fordernden Sicherheit nicht ein anderer Abstand vorzusehen ist. Der Abstand zu 

den Anlagen der Eisenbahnstrecke bedarf darum grundsätzlich der Abstimmung mit dem 

anlageverantwortlichen Eisenbahninfrastrukturbetreiber.  

Das Eisenbahn-Bundesamt fordert generell, dass von der geplanten Anlage (den Modulen) keine 

Blendwirkung auf den Eisenbahnverkehr und den am Eisenbahnverkehr beteiligten Personen, wie 

z.B. Triebfahrzeugführer, ausgeht. Rein vorsorglich wird auf diese Forderung hingewiesen.  

Die von der benachbarten Bahnanlage auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen (auch 

Erschütterungen) und Emissionen sind zu berücksichtigen. Ansprüche gegen den 

Infrastrukturbetreiber wegen der vom Betrieb ausgehenden Wirkungen bestehen nicht. Der Plan 

hat sich damit auseinander zu setzen. 

Soweit noch nicht geschehen ist die DB AG (koordinierende Stelle: DB Immobilien AG, Region 

Nord, Hammerbrookstr. 44, 20097 Hamburg) in das Verfahren einzubinden und ihr Gelegenheit zu 

einer Stellungnahme zu geben: db.dbimm.nl.hmb.postfach@deutschebahn.com. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gappa 

Elektronisch gez.

 

mailto:db.dbimm.nl.hmb.postfach@deutschebahn.com
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Gewässerpflegeverband
Norderbeste

Der Vorstand

GPV }{orderbeste ' Barqteheide( Str. 14 ', 23869 Elmenhorst

Planlabor Stolzenberg
St.-Jürgen-Ring 34

23564 Lübeck

Gewässerpllegeverband Norderbeste
Geschäftsstelle: Annett Behrens

Telefon; 0453212744545

Telefax: 0453212744546

E-Mail: gov.norde{beste@.gm4il.com

Blirozeiten: Die. 9-12 Uhr und Do. 9-12 tlhr
Verbandsvorsteher: Christian Scherrer
Telefon; 045311 86579
Mobil: 0l7ll 4ß 9641
stellvert. Verbandsvorst : Thomas Krohn
Telefon: 0170/ 497 3036
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bargteheide
IBAN: DE03 2019 0109 O0l2 1967 70
BIC: GENODEFIHH4

Elmenhorst, den 29.08.2023

Flächennutzungsplan Neu, 1. Anderung, Gemeinde Rümpel
hier: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der

anerkannten Naturschutzverbände nach § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Gewässerpflegeverband Norderbeste ist durch das Teilgebiet C betroffen.

Folgende GewässerA/errohru ngen sind d irekt betroffen :

o Beste, offenes Gewässer

. B 25, Rohrleitung

o B 26, Rohrleitung ohne Gewässereigenschafr (ROG)

o B 27 , Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft (ROG)

r B 28, Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft (ROG)

Generell sind die Belange der Satzung des Gewässerpflegeverbandes Norderbeste
einzuhalten und dürfen nicht eingeschränkt werden. lnebesondere die dort unter § 6
genannten Mindestabstände zu Gewässern und Rohrleitungen sind einzuhalten und
freizuhalten.

Gemäß Punkt 4.3 des Berichtes soll das anfallende Oberflächenwasser versickert
werden. Sollte es im weiteren Verfahren zu der Erforderlichkeit von Einleitungen in die
Verbandsgewässer kommen, haben diese gedrosselt zu erfolgen. Durch geeignete

Anlagen ist dann sicherzustellen, dass den Vorflutern kein verunreinigtes bzw.

belastetes Oberflächenwasser zugefüh rt wird.

Der Gewässerpflegeverband Norderbeste bittet um Beteiligung im weiteren

Planungsverfahren.



Mit freundlichen Grüßen

GPV Norderbeste
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Deutsche Telekom Technik GmbH 
Fackenburger Allee 31b, 23554 Lübeck 
 

Amt Bad Oldesloe-Land 
 
Louise-Zietz-Str. 
 
23843 Bad Oldesloe 

 

Klaus Reichert | PTI 11, B1 Lübeck 
+49 451 488-1053 | kreichert@telekom.de 
14. August 2023 | Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
hier: Stellungnahme Vorgangsnr.: 181271 006 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen. 

 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  

 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken. 

 

Wir weisen darauf hin, dass sich im Teilgebiet A, jetziges Flurstück 3/27 eine unterirdische 

Telekommunikationslinie befindet, die nicht beschädigt werden darf. 

Freundliche Grüße 
i. A. 

 
i.A. 

  
Sascha Schöpf Klaus Reichert 
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Wasser- und Bodenverband
Süderbeste

Der Vorstand

WaBo Suderbeste ' Bargteheider Str. 14 ' 23869 Elmenhorst WaSser- und Bodenverband §üderbeste
Geschäflsstellc Annett Behrens

Pranrabor stotzenberg T:[* Y^:11ß1X;12
St. Jürgen Ring 34 E-Mail: wbv.suederbeste@gmail.com

2A564 LübeCk Bürozeiten: dienstags u. donnerstags 9-l2lJhr

Yerbandsvorsteherin: Jeanette Oehlke
Telefon: 045341 618

Bankverbindung:
Raiffeisenbank eG Bargteheide
IBANI DEl6 2019 0109 0020 9597 l0
BIC: GENODEFI}IH4

Elmenhorst, den 14.08.2923

§tellungnahBe
FlNtz-Plan Neu, 1. Anderung der Gemeinde Rümpel, Kreis Stormarn
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie

anerkannter Naturschutzverbände gem. § 4 Abs. 1 BaUGB

Sehr geehrter Herr Stolzenberg,

der Wasser- und Bodenverband Süderbeste hat grundsätzlich keine Einwände gegen
die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten Flächen in Sondergebiete mit der
Zweckbestimmung,,Photovoltaik".

Folgende Gewässer des WBV Süderbeste sind betroffen:
*Süderbeste
*Sylsbek

"Sählenbek
*Klinkerbek (verrohrtes Gewässer)
"Bauernbach (Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft)

Die Unterhaltungsfähigkeit der Verbandsgewässer muss gewährleistet bleiben, Die
Belange der Satzung des WBV Süderbeste sind einzuhalten und dürfen nicht
eingeschränkt werden. Die vorgegebenen Abstände von 10,0 m je Seite der
Rohrleitungsachsen sind unbedingt einzuhalten.
Es muss sichergestellt sein, dass auch bei Starkregenereignissen keine erhöhten
Zuflüsse in Gewässer des WBV Süderbeste zugeleitet werden.

Der Verband bittet um Beteiligung im weiteren Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Annett Behrens
t/ G"-q-<
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 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / Empfehlung 

ID: 1011 
 

Eingereicht am: 
07.09.2023 

Verfahrensname: Gemeinde Rümpel, 1. Änderung Flächennutzungsplan NEU 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
Institution: Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
Abteilung: Bereich Schienenverkehr/Planung 
Adresse: nicht angegeben 
Name: Tilo Langpap 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben keine Anmerkungen zum Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. 

Wir bitten um Berücksichtigung der 
Stellungnahme der DB AG. 
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jennerich@planlabor.de

Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Freitag, 8. September 2023 15:29
An: jennerich@planlabor.de
Betreff: Stellungnahme S01279345, VF und VDG, Gemeinde Rümpel, 

Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, Teilgebiet A

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Amsinckstr. 59 * 20097 Hamburg 
 
Planlabor Stolzenberg - Robert Jennerich 
St. Jürgen-Ring 34 
23564 Lübeck 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01279345 
E-Mail: TDRB-N.Hamburg@vodafone.com 
Datum: 08.09.2023 
Gemeinde Rümpel, Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, Teilgebiet A 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 11.08.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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jennerich@planlabor.de

Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Freitag, 8. September 2023 15:29
An: jennerich@planlabor.de
Betreff: Stellungnahme S01279347, VF und VDG, Gemeinde Rümpel, 

Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, Teilgebiet B

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Amsinckstr. 59 * 20097 Hamburg 
 
Planlabor Stolzenberg - Robert Jennerich 
St. Jürgen-Ring 34 
23564 Lübeck 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01279347 
E-Mail: TDRB-N.Hamburg@vodafone.com 
Datum: 08.09.2023 
Gemeinde Rümpel, Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, Teilgebiet B 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 11.08.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten 
Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren 
vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
 Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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jennerich@planlabor.de

Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Freitag, 8. September 2023 15:29
An: jennerich@planlabor.de
Betreff: Stellungnahme S01279348, VF und VDG, Gemeinde Rümpel, 

Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, Teilgebiet C

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Amsinckstr. 59 * 20097 Hamburg 
 
Planlabor Stolzenberg - Robert Jennerich 
St. Jürgen-Ring 34 
23564 Lübeck 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01279348 
E-Mail: TDRB-N.Hamburg@vodafone.com 
Datum: 08.09.2023 
Gemeinde Rümpel, Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, Teilgebiet C 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 11.08.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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jennerich@planlabor.de

Von: Christiansen, Sabine <Sabine.Christiansen@sh-netz.com> im Auftrag von 
SHNG 110kV-Fremdplanung <110kV-Fremdplanung@sh-netz.com>

Gesendet: Donnerstag, 17. August 2023 10:00
An: jennerich@planlabor.de
Betreff: Leitungsauskunft Nr.: BH-23-049, Bauvorhaben: Flächennutzungsplan Neu, 

1. Änderung, der Gemeinde Rümpel, Bauort: Gemeinde Rümpel nach 
Lageplan 

Anlagen: Leitungsschutzanweisung für Baufachleute_SHNG_Broschüre_21-07-07.pdf; 
Merkblatt, Abstände zu 110kV Freileitungsmasten, 23.05.2023.pdf; 
Rümpel.pdf; LH-13-113_MASTER_064_065.pdf; LH-13-113_MASTER_065_
066.pdf; LH-13-113_MASTER_066_067.pdf; LH-13-113_MASTER_067_
068.pdf; LH-13-113_MASTER_061_062.pdf; LH-13-113_MASTER_062_
063.pdf; LH-13-113_MASTER_063_064.pdf

110kV Stellungnahme der Schleswig-Holstein Netz  
 
Leitungsauskunft Nr.: BH-23-049 
110-kV-Leitung Niendorf-Ahrensburg/N (LH-13-113), Mast 061-068  
Bauvorhaben: Flächennutzungsplan Neu, 1. Änderung, der Gemeinde Rümpel 
Bauort: Gemeinde Rümpel nach Lageplan 
 
Ihre Anfrage vom 11.08.2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Jennerich    , 
 
im Bereich der Planauskunft verläuft die oben genannte 110-kV-Freileitung der Schleswig-Holstein Netz. Sie erhalten 
einen Lage-/Profilplan zur Information über den Freileitungsverlauf. Es ist zwingend notwendig, die Angaben in 
unseren Anhängen zu beachten und einzuhalten! Die max. Arbeits- und Bauhöhen entnehmen Sie bitte dem 
angehängten  Lage-/Profilplan. Eine Abschaltung für Baumaßnahmen ist nicht möglich! 
 
Wir weisen darauf hin, dass eine Bebauung innerhalb von 10 m ab der äußeren Fundamentkante um den Mast 
herum, nicht zulässig ist, und als Bauverbotszone definiert ist. Für Instandhaltungsarbeiten muss zu jeden 
Maststandort eine mindestens 6 m breite Zuwegung verbleiben. 
Innerhalb eines jeden Mastfeldes sind mindestens drei 6 m breite Querwege für mögliche Instandsetzungsarbeiten an 
den Freileitungsseilen einzuplanen. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Vogelkot sowie bei ungünstigen Witterungsverhältnissen mit Eisabwurf von 
den Leiterseilen der Freileitung zu rechnen ist. Für solche natur- und witterungsbedingten Schäden kann von unserer 
Seite keine Haftung übernommen werden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass evtl. Ertragsminderungen durch 
Beschattung von Anlagenteilen der Freileitung nicht geltend gemacht werden können. 
Sind Leitungsumbauten bzw. -anpassungen aus betrieblichen oder gesetzlichen Gründen erforderlich oder durch Dritte 
veranlasst, die auch eine Anpassung Ihrer Anlagen bedingen, so sind die Kosten für die Anpassung Ihrer Anlagen von 
Ihnen zu tragen; es sei denn, der Dritte ist zur Kostenübernahme verpflichtet. 
Die Bestands- und Betriebssicherheit der Freileitung muss jederzeit gewährleistet sein. Maßnahmen zur Sicherung des 
Leitungsbestandes und -betriebes, wie Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten zur Trassenfreihaltung von 
betriebsgefährdendem Aufwuchs bzw. auch die Erneuerung, Verstärkung, Ersatzneubau oder ein durch Dritter 
veranlasster Umbau mit Anpassung des Leitungsschutzbereiches, der Bauverbotszone um das Mastfundament und 
der 6 m breiten Zuwegung müssen ungehindert durchgeführt werden können.  
Für Inspektions- und Wartungsarbeiten muss der Zugang und die Zufahrt mittels LKW zu den Maststandorten sowie 
zur Leitungstrasse bzw. zu den Leiterseilen weiterhin ungehindert möglich sein. Das bedingt, dass die Zufahrtstore eine 
Mindestbreite von 4 m aufweisen müssen. Sofern für das geplante Bauvorhaben eine Umzäunung vorgesehen des ist 
und sich darin Anlagenteile der Schleswig-Holstein Netz befinden, muss am Eingangstor ein Schlüsselkasten / 
Schlüsseltresor mit einem Schlüssel für das Eingangstor durch den Bauherren zur Verfügung gestellt und montiert 
werden.  In diesen wird SH Netz dann einen 30´er Halbzylinder montieren um weiterhin den Zugang zu den Anlagen 
der SH Netz zu gewährleisten. Im Störungsfall der Leitung ist ein Betreten der Anlage ohne Abstimmung mit dem 
Anlagenbetreiber zu ermöglichen. 
 



2

Wir empfehlen, bei der Planung einen seitlichen Abstand des Bauvorhabens zur Leitungsachse (Verbindungslinie der 
Mastmitten) von 50 m einzuhalten. Damit wird in der Regel ein ausreichender Abstand zum Schutzbereich der 110 kV 
Leitung sichergestellt für einen uneingeschränkten und gefahrlosen Einsatz von Kränen oder Baugerüsten.  
Vorgesehene Reklameeinrichtungen, Fahnenstangen, Beleuchtungseinrichtungen sowie Anpflanzungen unterliegen 
den Angaben der Bauhöhen innerhalb des Leitungsschutzbereiches. Diese sind im Vorwege mit uns abzustimmen. 
Aufschüttungen oder kurzzeitige Erdablagerungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches dürfen nur mit unserer 
Zustimmung und erst, nachdem die Einhaltung der Sicherheitsabstände geprüft worden ist, vorgenommen werden. 
In der Baubeschränkungszone dürfen keine hochwüchsigen Bäume angepflanzt werden. Empfehlenswert sind 
standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher bis zur Kategorie Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe 
einen ausreichenden dauerhaften Abstand zu den Leiterseilen einhalten. 
 
1) Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen bei Baumaßnahmen innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches 
 
1.1) Verantwortlichkeiten 
 

Wir weisen Sie als Auskunftseinholenden bzw. Anfragenden ausdrücklich darauf hin, dass Sie mit dem 
Erhalt dieser Stellungnahme in folgender Verantwortung stehen: 
 

- Sofern Sie zur Einholung der Auskunft beauftragt wurden, leiten Sie diese an Ihren Auftraggeber 
weiter, auf den damit dann die Verantwortung übergeht. 
 

- Stellen Sie sicher, dass die von uns vorgegebenen Arbeits- und Bauhöhen schon bei der Planung 
an den dafür zuständigen Stellen Berücksichtigung finden. 
 

- Es muss von Ihnen sichergestellt werden, dass gemäß der Rechtsgrundlagen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes die arbeitssicherheitsrelevanten Inhalte dieser Stellungnahme dem 
Aufsichtsführenden auf der Baustelle rechtzeitig vor Baubeginn zugehen. 
 
 

- Dokumentieren Sie für Ihre eigene Absicherung und Entlastung die Weitergabe aller Ihnen 
überreichten Unterlagen. 
 

 
1.2) Rahmenbedingungen 
 

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches unterliegen die maximalen Arbeits- und Bauhöhen einer Begrenzung. 
Grundsätzlich müssen jegliche Baumaßnahmen innerhalb des Leitungsschutzbereiches durch die Schleswig-
Holstein Netz genehmigt werden.  
 
Die Breite des Leitungsschutzbereiches für die 110 kV Freileitung beträgt ca.60,00 m, d. h. jeweils ca. 30,00 m 
von der Leitungsachse nach beiden Seiten. Grundlage für diese Stellungnahme ist aber die individuelle 
Schutzbereichsbreite des betroffenen Mastfeldes, in dem Ihr Bauvorhaben liegt. Ein Mastfeld umfasst die 
Fläche zwischen zwei Freileitungsmasten, welche von den Seilen überspannt wird im ruhenden und 
ausgeschwungenen Zustand der Seile zuzüglich eines seitlichen Schutzabstandes von 3 m bei 110 kV 
Leitungen. 

 
Soweit die Ausführung von Arbeiten im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung erfolgen sollen oder 
dafür in diesen eingedrungen werden kann, ist der nach DIN VDE 0105-100 Tab 103 – Annäherungszone, 
Schutzabstände bei Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten vorgeschriebene 
Mindestabstand von 3 m zu den unter 110.000 Volt stehender Leiterseilen jederzeit, d. h. auch im 
ungünstigsten Fall bei ausgeschwungenen Seilen, einzuhalten, um eine elektrische Gefährdung und damit 
elektrische Unfälle zu vermeiden.  
Gerade bei Freileitungen sind zu den möglichen Ausschwingbewegungen der Leiterseile auch jede 
Bewegung oder Verlagerung, jedes Ausschwingen, Wegschnellen oder Herunterfallen von Gegenständen, 
Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln mit in Betracht zu ziehen. Wir empfehlen, dieses bereits bei der 
Bauplanung zu berücksichtigen (z.B. bei der Errichtung einer Halle oder Arbeiten vor Ort mittels Kran). 
 
Reicht der Antragsteller den Lageplan mit exakter Lage des Bauvorhabens und gegebenenfalls schon 
vorhandenen Bauzeichnungen der Maßnahme (Profilpläne) ein, werden von der Schleswig-Holstein Netz, 
Abteilung Team Freileitung (DN-BF), die maximalen Arbeits- und Bauhöhen in dem entsprechenden 
Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung ermittelt und in unserem Lage-/Profilplan des Leitungsabschnittes 
der 110 kV Freileitung angegeben. Dieser um das Bauvorhaben ergänzte Lage-/Profilplan des 
Leitungsabschnittes ist als Anhang wesentlicher Bestandteil der Stellungnahme. Bitte beachten Sie, dass die 
Angaben in „über Normal-Null“ (ü. NHN) angegeben sind. 
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2) Arbeiten in der Nähe der 110 kV Freileitung 
 

Für eine Einweisung des für jede Baustelle erforderlichen und zu benennenden Aufsichtsführenden gemäß 
der Rechtsgrundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (insbesondere Arbeitsschutzgesetz und 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften) stehen wir gern zur Verfügung.  
 
Planen Sie auch für die Durchführung Ihrer Maßnahme ausreichende Abstände zu der 110 kV Freileitung ein, 
so dass keine Freischaltung erforderlich wird. 
 
Sofern die erforderlichen Sicherheitsabstände nach DIN-VDE 0105-100 während der Baumaßnahme nicht 
eingehalten werden können, ist zwingend die Abstimmung mit der Schleswig-Holstein Netz erforderlich. In 
diesem Fall muss die Möglichkeit der Freischaltung geprüft werden. Es kann grundsätzlich nur ein Stromkreis 
einer mehrsystemigen Freileitung abgeschaltet werden. Die weiteren Stromkreise stehen dann weiterhin 
unter Spannung (110 kV). In diesem Bereich gelten die genannten maximalen Arbeitshöhen unverändert. 
Die Abschaltung eines Stromkreises hat einen in der Regel mehrwöchigen Planungsvorlauf und kann 
aufgrund der Netzsituation auch kurzfristig abgesagt werden.  
Freischaltungen sind kostenpflichtig und bedürfen im Vorwege einer Kostenübernahmeerklärung durch den 
Bauherrn bzw. Antragsteller.  
 
Bei dem Bedarf an einer Einweisung oder einer Freischaltung mit Einweisung wenden Sie sich bitte an den 
Betrieb Hochspannungsnetze (DN-BH), unter Angabe der Leitungsauskunfts-Nr. an unseren Kollegen Herrn 
Albrecht, der wie folgt zu erreichen ist  
raoul.albrecht@sh-netz.com. Bitte teilen Sie uns Einweisungstermine frühestmöglich mit einem Vorlauf von 
mindestens 14 Tagen mit  Nennen Sie uns in diesem Zusammenhang Namen und Telefonnummer des für 
die Maßnahme benannten Aufsichtsführenden vor Ort, ansonsten ist eine Einweisung oder Freischaltung mit 
Einweisung nicht möglich. 
 
Rückfragen zum laufenden Vorgang senden Sie bitte unter Angabe der Leitungsauskunfts-Nr. an folgende 
Adresse: 110kV-Fremdplanung@sh-netz.com. 
 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise aus dem beiliegenden „Leitungsschutzanweisung für Baufachleute“, 
welches dem bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben ist und deren Vorgaben auch bei späteren 
Instandhaltungsarbeiten einzuhalten sind. 
 
Nur bei konsequenter Einhaltung der maximal angegebenen Arbeits- und Bauhöhen in Bezug auf ü. NHN 
innerhalb des Leitungsschutzbereiches und den weiteren in dieser Stellungnahme genannten Auflagen und 
Hinweise werden Gefahren für Personen, Werkzeuge und eingesetzte Fahrzeuge, etc. und damit elektrische 
Unfälle beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Anlagenteile präventiv ausgeschlossen.  
Bei Nichteinhaltung der Vorgaben und Überschreitung der maximalen Arbeitshöhe besteht 
Lebensgefahr! 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf das 110 kV Netz der Schleswig-Holstein Netz im angefragten 
Bereich. Es können weitere Anlagen der Schleswig-Holstein Netz in dem angefragten Baubereich vorhanden 
sein. Bitte beachten Sie die getrennten Stellungnahmen des Netzcenter. 
Beachten Sie, dass im Baubereich Leitungen anderer regionaler oder überregionaler Versorger vorhanden 
sein können. 

 
 
3) Ergänzende Hinweise 
 

a) Veränderte Flächennutzung im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung 

Beinhaltet Ihre Planung eine veränderte Flächennutzung im Schutzbereich der 110 kV Freileitung, so ist im 
Vorwege die Anforderung an die zulässigen Leiterseilhöhen als auch die Zuverlässigkeit der bestehenden 
Maste zu überprüfen. 

Derzeit sind die Bodenabstände der Leiterseile für den angefragten Bereich für ein Gebiet abseits von 
Gebäuden, Straßen usw. (z.B. landwirtschaftliche Flächennutzung) ausgelegt. 
Für andere Flächennutzungen, wie z.B. : 
- Wohn- und andere Gebäude 
- Verkehrswege und Parkplätze 
- Erholungsflächen (Spielplätze, Sportflächen, usw.)  
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sind andere, in der Regel höhere Bodenabstände bzw. Abstände zu Gebäuden zu berücksichtigen, die einen 
Umbau der 110 kV Freileitung notwendig machen.  
 
Sofern Straßen oder Verkehrswege innerhalb des Leitungsschutzbereiches geplant sind, muss der dafür 
erforderliche Abstand von der Straßenoberfläche zu den Leiterseilen von mindestens 7 Metern eingehalten 
werden.  

Die Kosten des Umbaus der 110 kV Freileitung (Planung, Genehmigung, Bau und Inbetriebnahme) sind vom 
Verursacher zu tragen und bedürfen im Vorwege einer Kostenübernahmeerklärung durch den Bauherrn. 

 
 
b) Unveränderte Flächennutzung im Leitungsschutzbereich der 110 kV Freileitung 

 
Beinhaltet ihre Planung eine unveränderte Flächennutzung (z.B. Gebäudeneubau oder -umbau), muss auch 
bei bereits vorhandener Bebauung im Kreuzungsbereich der 110 kV Freileitung eine Prüfung erfolgen, ob die 
Leiterseilhöhen und die Zuverlässigkeit der bestehenden Maste ausreichend ist. 

 
 

c) Veräußerung von Flurstücken 
 

Sofern zu veräußernde Flächen im Leitungsschutzbereich liegen, sorgen Sie bitte dafür, dass an den Käufer 
diese Informationen und den bearbeiteten Lage-/Profilplan unseres betroffenen 110 kV Leitungsabschnittes, 
in denen die maximalen Bau- und Arbeitshöhen angegeben sind, weitergegeben werden. Nach Vorlage eines 
Katasterplanes mit den geplanten Flurstücksgrenzen werden diese Lage-/Profilpläne kostenfrei durch 
Schleswig-Holstein Netz erstellt. 

 
Diese Stellungnahme ist mit dem Ausstelldatum dieser Auskunft 6 Monate gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist 
eine neue Stellungnahme für die 110kV Hochspannung einzuholen. Nennen Sie hierzu diese 
Leitungsauskunftsnummer und senden Sie die Anfrage an  110kV-Fremdplanung@sh-netz.com . 
 
 
Freundliche Grüße 
Sabine Christiansen 

      
Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus Datenschutzgründen von Microsoft Office verhindert.
Schleswig-Holstein Netz AG

 

  
Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus  
Datenschutzg ründen von Microsoft Office verhindert.
SH Netz

 

    

 
Abteilung Spezialbetrieb 
Betrieb Hochspannungsnetze 
T +49-(0)4331 - 18-2607 
M +49-(0)151 - 52 76 33 75 
sabine.christiansen@sh-netz.com 
  

  

Schleswig-Holstein Netz AG 
Schleswag-HeinGas-Platz 1 
25451 Quickborn 
www.sh-netz.com  
  
Sitz: Quickborn, Amtsgericht Pinneberg, HRB 8122 PI 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Matthias Boxberger 
Vorstand: Malgorzata Cybulska, Dr. Benjamin Merkt, Stefan Strobl 
  

Das 
automatische  
Herunterladen  
dieses Bilds  
aus dem  
Internet wurde 
aus 
Datenschutzgr
ünden von 
Microsoft 
Office 
verhindert.

 

Das 
automatische  
Herunterladen  
dieses Bilds  
aus dem  
Internet wurde 
aus 
Datenschutzgr
ünden von 
Microsoft 
Office 
verhindert.

 

Das 
automatische  
Herunterladen  
dieses Bilds  
aus dem  
Internet wurde 
aus 
Datenschutzgr
ünden von 
Microsoft 
Office 
verhindert.

 

Das 
automatische  
Herunterladen  
dieses Bilds  
aus dem  
Internet wurde 
aus 
Datenschutzgr
ünden von 
Microsoft 
Office 
verhindert.

 

Das 
automatische  
Herunterladen  
dieses Bilds  
aus dem  
Internet wurde 
aus 
Datenschutzgr
ünden von 
Microsoft 
Office 
verhindert.

 

Das 
automatische  
Herunterladen  
dieses Bilds  
aus dem  
Internet wurde 
aus 
Datenschutzgr
ünden von 
Microsoft 
Office 
verhindert.

  

  
E-Mail drucken? Lieber Umwelt schonen. 
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Mast 062 bis Mast 063
Lage- und Profilplan

3x1x AL/ST 230/30, 77.0N/mm² Ist-H-Zug, Sys.2, R
3x1x AL/ST 230/30, 77.0N/mm² Ist-H-Zug, Sys.1, L
110-kV-Ltg. LH-13-113 Niendorf - Ahrensburg/N

Gültig
2018

DN-BF
Nebel & Partner
Freundlich

29.05.2020
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Mast 063 bis Mast 064
Lage- und Profilplan

3x1x AL/ST 230/30, 77.0N/mm² Ist-H-Zug, Sys.2, R
3x1x AL/ST 230/30, 77.0N/mm² Ist-H-Zug, Sys.1, L
110-kV-Ltg. LH-13-113 Niendorf - Ahrensburg/N

Gültig
2018

DN-BF
Nebel & Partner
Freundlich

29.05.2020

DHL=2.03m
T +8,0
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Mast 064 bis Mast 065
Lage- und Profilplan

3x1x AL/ST 230/30, 82.3N/mm² Ist-H-Zug, Sys.2, R
3x1x AL/ST 230/30, 82.3N/mm² Ist-H-Zug, Sys.1, L
110-kV-Ltg. LH-13-113 Niendorf - Ahrensburg/N

Gültig
2018

DN-BF
Nebel & Partner
Freundlich

20.03.2020
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Mast 065 bis Mast 066
Lage- und Profilplan

3x1x AL/ST 230/30, 82.3N/mm² Ist-H-Zug, Sys.2, R
3x1x AL/ST 230/30, 82.3N/mm² Ist-H-Zug, Sys.1, L
110-kV-Ltg. LH-13-113 Niendorf - Ahrensburg/N

Gültig
2018

DN-BF
Nebel & Partner
Freundlich

20.03.2020
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Mast 066 bis Mast 067
Lage- und Profilplan

3x1x AL/ST 230/30, 82.3N/mm² Ist-H-Zug, Sys.2, R
3x1x AL/ST 230/30, 82.3N/mm² Ist-H-Zug, Sys.1, L
110-kV-Ltg. LH-13-113 Niendorf - Ahrensburg/N

Gültig
2018

DN-BF
Nebel & Partner
Freundlich

20.03.2020

DHL=2.03m
T +12,0
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Mast 067 bis Mast 068
Lage- und Profilplan

3x1x AL/ST 230/30, 85.0N/mm² Soll-H-Zug, Sys.2, R
3x1x AL/ST 230/30, 85.0N/mm² Soll-H-Zug, Sys.1, L
110-kV-Ltg. LH-13-113 Niendorf - Ahrensburg/N

Gültig
2018

DN-BF
Nebel & Partner
Freundlich

20.03.2020
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Bauverbotszone um 110kV Freileitungsmaste

Im Umkreis von bis zu 40 m um die Mastfüsse
können Erdungsbänder (Flacheisen oder Cu-Seil)
in einer Tiefe bis zu 2 m im Erdreich verlegt sein.
Diese dürfen nicht mit anderen Bauwerken
verbunden werden.

Abstand mind. 10 m von der äußeren
Fundamentseite

Zuwegung 6 m breite

23.05.2023 Chr.
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durch Probeaufgrabungen ermittelt werden. 

beachten. Die genaue Lage und Deckung der Versorgungsanlagen muss 

Das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" ist zu 

sichtlich der Lage, Überdeckung und Vollständigkeit unverbindlich. 

Die in den Leitungsplänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen sind hin-

Ihnen angefragten Bereich. Die Weitergabe an Dritte ist nicht statthaft. 

Dieser Planauszug dient nur der Übersicht und bezieht sich auf den von

Leitungsauskünfte: leitungsauskunft@sh-netz.com

  Service-Center u. Störungen: T 04106 - 648 90 90

Strom HS

Rümpel

sisview
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  DB AG
DB Immobilien

Baurecht II
CR.R O42

Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg

www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Herr Matthias Wels
matthias.wels@deutschebahn.com

Telefon: +49 40 3918 3540

Allgemeine Mail-Adresse:
DB.DBImm.NL.HMB.Postfach@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TÖB-SH-23-164667
Ihr Zeichen: 

DB AG | DB Immobilien  
Hammerbrookstr. 44 | 20097 Hamburg  

Planlabor Stolzenberg 
St. Jürgen-Ring 34  
23564 Lübeck 
 

 

  

  26.09.2023
 
Strecke 1120 Lübeck - Hamburg, km 28,3-29,6 
 
Gemeinde Rümpel; 
Flächennutzungsplan Neuaufstellung, 1. Änderung; gem. § 4 (1) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen,  
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
zum o.g. Verfahren. 
 
Von dem Teilgebiet A und C werden die Belange der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen nicht berührt.  
Wir haben daher weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen. 
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden 
Immissionen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorglich hingewiesen. 
Diese Teilgebiete liegen abseits unserer Eisenbahnstrecken und 110-kV-
Bahnstromleitungen. 
 
Durch das Teilgebiet B verläuft die o.g. Bahnstrecke 1120. Wir bitten daher die 
folgenden Auflagen/ Bedingungen und Hinweise zu beachten. 
 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 
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Innerhalb des Verfahrensgebietes befindet sich das Flurstück 56, Flur 6, Gemarkung 
Rohlfshagen im Km-Bereich von 29,07 bis 29,6 rechts der Trasse. 
Dieses Flurstück ist mit einem grundbuchlich gesicherten Kompensationsrecht belastet 
(BpD für DB Netz AG, Duldung einer Gehölzanpflanzung). 
Daher kann dem FNP aus eigentumsrechtlicher Sicht erst zugestimmt werden, wenn 
ausgeschlossen ist, dass die belastete Fläche den FNP nicht tangiert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bei den Grundstücken der DB AG und ihrer Konzernunternehmen innerhalb des 
Geltungsbereiches handelt es sich um planfestgestellte und gewidmete Bahnanlagen, die 
gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) der Planungshoheit des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) unterliegen.  
Alle Grundstücke der DB AG im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes sind 
grundsätzlich als Bahnanlagen auszuweisen und darzustellen, sofern nicht im Einzelfall der 
Ausweisung einer anderen baulichen Nutzung durch die DB AG zugestimmt wurde und die 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken (§ 23 AEG) durch das Eisenbahn-Bundesamt 
vorliegt. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 
Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 
 
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist 
mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen 
auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für 
entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 
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Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von 
der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb 
sind gegebenenfalls im Flächennutzungsplan festzusetzen. 
 
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir 
weisen hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der 
Oberleitung hin und die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen. 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm,  
Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu  
gewährleisten. 
 
Einer Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser auf oder über Bahngrund bzw. durch 
einen Bahndurchlass oder einer Zuleitung in einen Bahnseitengraben muss ausgeschlossen 
werden. Der Eintrag von Niederschlagswasser aus versiegelten Flächen in Grenzflächen zur 
Bahn darf zu keiner Vernässung der Bahnanlagen (Untergrund) führen. 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht 
beeinträchtigt werden.  
Ein befahrbarer Grünstreifen zur Graben-/ Vegetationspflege und für die Instandhaltung 
der Durchlässe und sonstiger Bahnanlagen ist auf der Feldseite, zwischen Bahn- und 
Fremdgrundstück (PVA), freizuhalten. 
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung,  
Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von 
Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und 
Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger 
etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit 
angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. 
 
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. 
Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche 
Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der 
Inbetriebnahme eine Blendung her-ausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen. 
 
Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. 
Blendungen, Reflexionen) entstehen können. 
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Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Bremsstaubeinwirkungen durch den 
Eisenbahnbetrieb (z. B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. 
Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb 
zurückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke 
verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können. 
 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, 
müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und 
Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in 
die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen 
(Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände 
ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen 
Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, 
müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält 
sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers 
zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende 
Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahnnähe von vornherein auszuschließen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB 
Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen 
oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn 
entsprechende Suchschlitze von Hand auszuführen. 
 
Die Grenzabstände sind gemäß Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) 
einzuhalten. 
 
Wir bitten um Zusendung des Abwägungsbeschlusses und der Satzung möglichst als  
Pdf-Datei an folgende Mail-Adresse: DB.DBImm.NL.HMB.Postfach@deutschebahn.com 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
DB AG - DB Immobilien 
 
                    
                                                                           
i.V.       i.A.     

.       . 
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+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des 

DB Konzerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, 

Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) 

geschwärzt werden müssen. +++ 

 
 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
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Netzauskunft

PLEdoc GmbH  ·  Postfach 12 02 55  ·  45312 Essen
Telefon
E-Mail

0201/36 59 - 500
netzauskunft@pledoc.de

zuständig Ralf Sulzbacher
Durchwahl +49 201 3659325

Planlabor Stolzenberg
Robert Jennerich
St. Jürgen-Ring 34
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Diese Auskunft beinhaltet nur Aussagen zu Trassen der GasLINE GmbH

Flächennutzungsplan-Neu, 1. Änderung, der Gemeinde Rümpel

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der GasLINE GmbH sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren 
beauftragt.

Mit Bezug auf Ihre o.g. Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsleitungen der GasLINE GmbH im angezeigten Projektbereich nicht 
betroffen werden.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Wir weisen darauf hin, dass gemäß unseren Unterlagen in dem von Ihnen angefragten 
Bereich eine Produktenleitung / Kabelschutzrohranlage verläuft, die von nachfolgender 
Gesellschaft beauskunftet wird:

GasLINE Trasse in Zuständigkeit der Schleswig Holstein Netz AG - Schleswag-
HeinGas-Platz 1 in 25451 Quickborn

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH im Auftrag der GasLINE GmbH
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Anlagen
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE/BKG 2019/geoGLIS oHG (p) by Intergraph/HexagonSI)

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Bearbeitung Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich 
durchgeführten Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten.








